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Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

Maß in Meter, z.B. 15 Meter

Nachrichtliche Darstellungen

geplanter Hydrant (Standort nicht abschließend)

bestehende Geländehöhe

Versorgungsleitung - unterirdisch
mit Schutzstreifen
Gas
Abwasser
Wasser
Strom

Baugrenze

Flächen für den Gemeinbedarf

Fläche für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung "Feuerwehr"

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Grünflächen

Zweckbestimmung "Kinderspielplatz mit Ballspielwiese"

Zweckbestimmung "Friedhof"

Sonstige zeichnerische Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

Sondergebiet "Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen"

Fuß- und Radweg

öffentliche Grünfläche

Ein- und Ausfahrtsbereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen

Zweckbestimmung: Elektrizität

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaftgsregelungen

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Flächen, zugunsten der
Träger der Ver- und Entsorgung

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

Maß der baulichen Nutzung

Größe der Grundflächen baulicher Anlagen, als Höchstmaß,
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1GR

max. Höhe baulicher Anlagen, in m über NHN
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.3

OK

Straßenbegrenzungslinie

Zahl der Vollgeschosse, als HöchstmaßVG

Art der baulichen Nutzung

Textliche Festsetzungen (BauGB)

I Textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß Baugesetzbuch (BauGB) und
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO).

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Sondergebiet „Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen“

1.1.1 Das Sondergebiet dient der Unterbringung von Kinderbetreuungseinrichtungen und
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche.

1.1.2 Zulässig sind:
a. Anlagen zur Kinderbetreuung (Kindertagesstätte/-krippe/Kindergarten/-hort),

b. Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche (Kinder-/Jugendfreizeitstätte,
Jugendtreff/-club/-zentrum),

c. den Nutzungen nach a) und b) dienende Büro- und Verwaltungsräume,
Lagerräume und -flächen,

d. zu den Nutzungen nach a) und b) gehörige Stellplatzanlagen und
Erschließungsflächen,

e. zugehörige Nebenanlagen nach § 14 BauNVO.

1.1.3 Ausnahmsweise können Seminarräume und -nutzungen innerhalb des Sondergebietes
zugelassen werden, wenn sie den allgemein zulässigen Nutzungen in Grundfläche und
Baumasse untergeordnet sind.

1.1.4 Innerhalb des Sondergebietes sind Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14
BauNVO und nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässige bauliche Anlagen
zulässig, die dem Nutzungszweck des Sondergebietes dienen und seiner Eigenart
nicht widersprechen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO, § 23 (5) BauNVO).

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche

2.1.1 Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“, ist
eine Grundfläche baulicher Anlagen gem. § 19 (2) BauNVO von bis zu 1.100 m²
zulässig.

2.1.2 Innerhalb des Sondergebiets „Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen“ ist eine
Grundfläche baulicher Anlagen gemäß § 19 (2) BauNVO von bis zu 1.400 m² zulässig.

2.2 Zulässige Überschreitung der Grundfläche gemäß § 19 (4) BauNVO

2.2.1 Die zulässige Grundfläche der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung
„Feuerwehr“ darf durch die Grundflächen der in § 19 (4) Satz 1 BauNVO bezeichneten
Anlagen um bis zu 1.900 m² überschritten werden.

2.2.2 Die zulässige Grundfläche des Sondergebiets „Kinder- und
Jugendbetreuungseinrichtungen“ darf durch die Grundflächen der in § 19 (4) Satz 1
BauNVO bezeichneten Anlagen um bis zu 1.000 m² überschritten werden.

2.3 Höhe baulicher Anlagen

2.3.1 Die Höhe baulicher Anlagen wird gemäß Planeintrag als Höchstmaß festgesetzt.
Festgesetzt wird die Oberkante baulicher Anlagen über NHN (Normalhöhennull).

2.3.2 Maßgebender oberer Bezugspunkt für die Bestimmung der Oberkante baulicher
Anlagen bei geneigten Dächern ist der höchste Punkt der Dachkonstruktion. Bei
Flachdächern ist die Oberkante Attika maßgebender oberer Bezugspunkt.

2.3.3 Überschreitungen der zulässigen Höhe baulicher Anlagen durch Dachaufbauten für
haustechnische Anlagen (einschließlich Photovoltaik-/ Solaranlagen) um bis zu 2,0 m
sind zulässig, wenn die Dachaufbauten um mindestens 2,0 m von der
Gebäudeaußenwand des darunterliegenden Geschosses zurückspringen.

Die Anlagen selbst dürfen eine Höhe von bis zu 2,0 m, gemessen von ihrem
höchstgelegenen Schnittpunkt mit der Dachhaut, aufweisen (§ 16 Abs. 6 BauNVO).

3. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

3.1 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen sind mit einem Geh- und
Leitungsrecht zugunsten der Träger der Ver- und Entsorgung zu belasten.

4. Öffentliche Grünflächen

4.1.1 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kinderspielplatz mit
Ballspielwiese“ dient der Einrichtung eines Spielplatzes für Kinder unter 14 Jahren.

4.1.2 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Friedhof“ dient der
Unterbringung eines Friedhofes sowie dessen zugehörigen baulichen Anlagen, die
dem festgesetzten Nutzungszweck dienen (z.B. Trauerhalle, Wegeerschließung,
Brunnenanlagen, Müllsammelstellen, Stellplätze).

5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur

und Landschaft

5.1 Außenbeleuchtung

Im Plangebiet sind nur insektenschonende Außenbeleuchtungen mit einem uv-freien
Lichtspektrum zulässig.

5.2 Sammlung und Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser

Befestigte Freiflächen der Feuerwehr sind flüssigkeitsdicht in Form von Asphaltflächen
auszubilden.

Das auf den abflusswirksamen Flächen anfallende, nicht schädlich verunreinigte
Niederschlagswasser ist in geeigneten Anlagen zu sammeln, zurückzuhalten und
zeitverzögert in die Kanalisation abzuleiten. Dabei darf die zulässige Einleitemenge
von insgesamt 10 l/s*ha nicht überschritten werden.

Die Ausführung der Regenwasserrückhaltung, -nutzung, -versickerung bzw.
Grundstücksentwässerung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit den
entsprechenden Fachbehörden abzustimmen.

5.3 Dachbegrünung

Im Plangebiet sind die Dachflächen der obersten Geschosse auf mindestens 70 %
ihrer Fläche extensiv zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Die
Vegetations- und Dränschicht muss eine Gesamtstärke von mindestens d = 10 cm
aufweisen.

Die Überstellung durch Anlagen für die Nutzung von Photovoltaik-/Solarenergie ist
zulässig.

6. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

6.1 Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Friedhof“ sind die in
der Plankarte zum Erhalt festgesetzten Gehölzbestände dauerhaft zu erhalten und bei
natürlichem Abgang durch standortgerechte Pflanzungen gemäß Pflanzliste Nr. V zu
ersetzen.

6.2 Begrünung der Freiflächen

6.2.1 Innerhalb der in der Plankarte festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine mindestens 3 m breite Hecke aus
Laubsträuchern zu pflanzen. Je angefangene 2,0 m² Pflanzfläche ist mindestens ein
Strauch (Qualität: mindestens zweimal verpflanzt, Mindesthöhe 80 cm) zu pflanzen.

Es sind heimische und standortgerechte Gehölze, z.B. gemäß der Pflanzliste unter
Nr. V, zu verwenden.

6.2.2 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Friedhof“ sind die
nicht überbauten Flächen und die nicht befestigten Freiflächen
(Grundstücksfreiflächen, die nicht als Wege-, Grab- oder sonstige befestigte Flächen
angelegt sind) als Grünfläche gärtnerisch anzulegen und zu pflegen.

Es sind mindestens 30 Laubbäume I. oder II. Ordnung (Qualität: mindestens dreimal
verpflanzt, Mindeststammumfang 16 bis 20 cm in einem Meter Höhe über Terrain
gemessen) zu pflanzen. Es sind heimische und standortgerechte Gehölze, z.B. gemäß
der Pflanzliste unter Nr. V, zu verwenden.

Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 m³ je Baum umfassen.

Die Durchwurzelung der Grabfelder mit statisch wirksamen Wurzeln ist durch
entsprechende Abstände der Baumstandorte oder durch die Verwendung senkrechter
Wurzelvorhänge zu vermeiden.

6.2.3 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kinderspielplatz mit
Ballspielwiese“ sind mindestens 15 Laubbäume I. oder II. Ordnung (Qualität:
mindestens dreimal verpflanzt, Mindeststammumfang 16 bis 20 cm in einem Meter
Höhe über Terrain gemessen) zu pflanzen.

Es sind heimische und standortgerechte Gehölze, z.B. gemäß der Pflanzliste unter
Nr. V, zu verwenden. Bei der Artenauswahl ist auf die Eignung und Unbedenklichkeit
der Gehölze für Spielplätze und Kinderspielflächen zu achten.

Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 m³ je Baum umfassen.

Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 m³ je Baum umfassen.

6.2.4 Innerhalb des Sondergebietes „Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen“ sind
mindestens 10 Laubbäume I. oder II. Ordnung (Qualität: mindestens dreimal
verpflanzt, Mindeststammumfang 16 bis 20 cm in einem Meter Höhe über Terrain
gemessen) zu pflanzen.

Es sind heimische und standortgerechte Gehölze, z.B. gemäß der Pflanzliste unter
Nr. V, zu verwenden. Bei der Artenauswahl ist auf die Eignung und Unbedenklichkeit
der Gehölze für Spielplätze und Kinderspielflächen zu achten.

Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 m³ je Baum umfassen.

6.2.5 Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ sind
mindestens 20 Laubbäume I. oder II. Ordnung (Qualität: mindestens dreimal
verpflanzt, Mindeststammumfang 16 bis 20 cm in einem Meter Höhe über Terrain
gemessen) zu pflanzen. Es sind heimische und standortgerechte Gehölze, z.B. gemäß
der Pflanzliste unter Nr. V, zu verwenden.

Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 m³ je Baum umfassen.

6.3 Vorhandene Gehölze und aufgrund von anderen Festsetzungen oder Satzungen zu
pflanzende Bäume und Sträucher oder herzustellende Pflanzflächen können auf die
nach den Festsetzungen Nr. 6.2 geforderten Planzungen angerechnet werden.

Die zu pflanzenden Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind
gleichartig zu ersetzen.

II Textliche Festsetzungen aufgrund landesrechtlicher

Vorschriften

Übernahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan
gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 81 (3) Hessischer Bauordnung (HBO).

1. Dächer

1.1 Dachform / Dachneigung

Innerhalb des Geltungsbereiches sind nur Flachdächer oder flachgeneigte Dächer bis
zu einer Neigung von 10 % zulässig. Untergeordnete Bauteile und Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO sind hiervon ausgenommen.

1.2 Dachaufbauten

Im Geltungsbereich sind folgende Dachaufbauten zulässig:

- Haustechnische Anlagen sowie Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie
(Photovoltaik-/ Solaranlagen) mit einer Höhe von bis zu 2,0 m, gemessen von
ihrem höchstgelegenen Schnittpunkt mit der Dachhaut. Sie müssen mindestens
2,0 m hinter der Fassadenebene des darunterliegenden Geschosses
zurücktreten. Die haustechnischen Anlagen, mit Ausnahme der Anlagen zur
Gewinnung von Sonnenenergie, sind zu allen Seiten einheitlich einzuhausen.

- Schornsteine, Abluft- und Abgasrohre.

2. Gestaltung von Einfriedungen

Im Geltungsbereich sind geschlossene Einfriedungen aus Stein, Beton, Metall, Holz
o.ä. mit Hecken und / oder Sträuchern oder rankenden Pflanzen zu begrünen.

3. Gestaltung von Stellflächen für Müll-/ Abfallbehälter

Stellflächen für Müll- / Abfallbehälter sind durch Strauchpflanzungen, intensiv begrünte
Einfriedungen oder geschlossene Einfriedungen optisch abzuschirmen.

4. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i.S.d. § 76 HBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Ge- oder
Verboten der Festsetzungen gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 81 (3) HBO zuwiderhandelt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

III Nachrichtliche Übernahmen gem. § 9 (6) BauGB

1. Bundesfernstraßengesetz

Entlang der Bundesstraße B 456 / Saalburgchaussee gilt die Baubeschränkungszone
gem. § 9 (2) des Bundesfernstraßengesetzes in der jeweils geltenden Fassung. Es
wird darauf hingewiesen, dass die Zustimmung der obersten
Landesstraßenbaubehörde (Hessen Mobil) für Baugenehmigungen oder nach anderen
Vorschriften notwendige Genehmigungen für die Errichtung, erhebliche Änderung oder
andere Nutzung baulicher Anlagen längs der Bundesstraße außerhalb der zur
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt in
einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn,
erforderlich wird.

IV Hinweise

1. Koordinierung des Ausbaus von Infrastrukturanlagen

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Ausbau der Infrastruktureinrichtungen im
Plangebiet rechtzeitig vor Durchführung der Maßnahmen eine Koordinierung mit den
Ver- und Entsorgungsträgern (mindestens 3 Monate vorher) erfolgen sollte.

2. Schutz von Versorgungsleitungen

Bei Baumpflanzungen ist zu beachten, dass tief wurzelnde Bäume einen
ausreichenden Abstand zu vorhandenen Versorgungskabeln und
Telekommunikationsanlagen aufweisen müssen. Es wird auf die jeweils gültigen
Bestimmungen, Vorschriften und Merkblätter (z.B. VDE, DVWG-Merkblatt G 125
„Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“, GW 135 „Hinweis
für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“,
AGFW-Regeln, DIN-Vorschriften, Merkblatt der Stadtwerke Bad Homburg v.d.Höhe)
sowie ggf. erforderlichen Abstände zu Versorgungsleitungen hingewiesen.

Bau- und Pflanzmaßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen sind im Voraus
abzustimmen und  entsprechende Auskünfte sowie Leitungspläne bei den jeweils
zuständigen Versorgungsträger vor Beginn jeglicher Maßnahmen einzuholen.

3. Überbauung sowie Bepflanzung im Bereich der Abwasserentsorgungsleitungen

Bei Baumpflanzungen im Bereich der Abwasserentsorgungsleitungen ist ein
Mindestabstand von 4,0 m zur Kanalachse einzuhalten. Pflanzungen mit
Bodendeckern oder Sträuchern im Bereich des Sicherheitsstreifens der Leitung sind
nach Abstimmung mit der Stadtentwässerung Bad Homburg v.d.Höhe möglich.

Bauliche Anlagen sind so zu errichten, dass aus deren Gründungskörpern keine
zusätzlichen statischen Lasten auf die Kanäle einwirken. Die Schachtabdeckungen
müssen durch Spülfahrzeuge mit 42 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht mit 3 Achsen
zwecks wiederkehrender Kanalreinigung anfahrbar sein.

Für Kanalarbeiten ist eine angemessene Arbeitsraumbreite von mindestens 4,0 m über
der Kanalachse zu gewährleisten.

4. Schutz von Gehölzen auf Baustellen

Vor Beginn von Baumaßnahmen ist ein mind. 2,0 m hoher Schutzzaun außerhalb des
Kronentraufbereiches von Bäumen zu stellen. Der Kronentraufbereich ist vor
Überfahrung, Verdichtung und Materialablagerung zu schützen. Abgrabungen im
Wurzelbereich sind nur in Handschachtung auszuführen. Auf die allgemein
anerkannten technischen Regeln (z.B. DIN-gerechter Schutz) gegen bauzeitliche
Beeinträchtigungen wird hingewiesen.

Gehölzbestände sind nach den allgemein anerkannten technischen Normen und
Regelwerke zu schützen.

5. Kampfmittel

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Verdachtsflächen vorhanden.
Sofern im Zuge von Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden
werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen unverzüglich zu
benachrichtigen.

6. Artenschutz

Bei allen baulichen Eingriffen, insbesondere Abbruchmaßnahmen, ist die Einhaltung
der artenschutzrechtlichen Vorschriften nach § 44 ff BNatSchG sicherzustellen.

Bei der Rodung von Gehölzen sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu beachten. Die Fällung von Bäumen und
die Rodung von Gehölzen sind demnach in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und 28.
(29.) Februar durchzuführen.

7. Baugrund/ Grundwasser

Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. weitergehende geotechnische Untersuchungen
sowie Baugrunduntersuchungen vor Durchführung von Baumaßnahmen erforderlich
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Eingriffe in das Grundwasser einer
wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen (vgl. Wasserhaushaltsgesetz). Zuständig für die
Anzeige, die Abstimmung und die Genehmigung dieser Eingriffe ist die entsprechende
Fachbehörde (Hochtaunuskreis, Fachbereich Wasser- und Bodenschutz).

8. Friedhofserweiterung

Gemäß des Hydrogeologischen Gutachtens zur Friedhofserweiterung (Dr. Hug
Geoconsult GmbH (Juni 2016): Erweiterungsfläche Friedhof Dornholzhausen -
Hydrogeologisches Gutachten, Projekt Nr. 16415101, Oberursel) sind bei der
Umsetzung der Friedhofserweiterung besondere hydrogeologisch wirksame bauliche
Vorkehrungen zu treffen. Diese sind erlaubnispflichtig (vgl. Wasserhaushaltsgesetz).

9. Bodenschutz/ Oberbodenaushub

Während der Bauphase sind die gesetzlichen Vorgaben nach § 202 BauGB bzw. DIN
18915 (z.B. Einschränkung des Baufeldes, Schutz der verbliebenen Randflächen mit
intakten Böden, sachgemäße Bodenlagerung, schichtgerechtes Lagern und
Wiedereinbauen v.a. der natürlichen Böden) zu beachten.

Folgende bodenbezogene Minderungsmaßnahmen sind während der Bauphase nach
Möglichkeit zu berücksichtigen:

- sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915,
DIN 19731),

- fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs,

- Art und Qualität der Verfüllmaterialien,

- Verwendung von Baggermatten bei verdichtungsempfindlichen Böden und Böden
mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad,

- Errichtung von Bauzäunen, um besonders empfindliche Böden vor dem Befahren
und ggf. vor Verunreinigungen während der Bauphase zu schützen,

- Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Böden (Bei Durchführung von
Rodungsmaßnahmen von Gehölzen ist aus Bodenschutzgründen möglichst ein
Zeitraum mit geringem Bodenfeuchtegehalt zu wählen.),

- Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Bauende und vor Auftrag
des Oberbodens,

- Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw.
versiegelter Böden bzw. in Bereichen mit geplanter Versiegelung,

- Inanspruchnahme einer bodenkundlichen Baubegleitung.

10. Bodendenkmäler

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde gemäß der Stellungnahme aus der
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB des
Landesamtes für Denkmalpflege Hessen vom 22.05.2015 eine vorbereitende
Untersuchung gemäß § 18 Abs. 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) des
Plangebiets durchgeführt. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes können
Kulturdenkmäler im Sinne der § 2 (2) Satz 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz
(HDSchG) und § 19 HDSchG (Bodendenkmäler) vorhanden sein. Es ist damit zu
rechnen, dass durch eine Bebauung diese Kulturdenkmäler beeinträchtigt oder zerstört
werden.

Vor Beginn jeglicher Baumaßnahmen ist daher das gesamte überplante Areal
archäologisch zu untersuchen. Das Vorgehen hat in Abstimmung mit dem Landesamt
für Denkmalpflege Hessen zu erfolgen.

Wenn bei Erdarbeiten im Plangebiet Bodenfunde auftreten, so ist dies dem Landesamt
für Denkmalpflege gem. § 20 HDSchG unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des
Fundes zu schützen.

11. Bergbau

Das Plangebiet wird von dem auf Sole verliehenen Bergwerkseigentum
„Soolsprudel“ (B 07283) überdeckt, welches im Eigentum der Stadt Bad Homburg v.d.
Höhe steht.

12. Einfriedung zwischen Friedhof und Kita

Zwischen dem Friedhof und der Sondergebietsfläche „Kinder- und
Jugendbetreuungseinrichtungen“ wird empfohlen eine mind. 1,5 m - 2,0 m hohe
Einfriedung (Mauer, Hecke oder Kombination) zur optischen und akustischen
Abschirmung der unterschiedlichen Nutzungen zu errichten.

13. Sonstige Satzungen

Auf die Satzungen der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe in der jeweils gültigen Fassung,
insbesondere die Baumschutzsatzung, die Spielplatzsatzung, die Friedhofssatzung
sowie die Stellplatzsatzung wird hingewiesen.

V Pflanzlisten

Bäume I. Ordnung:

Acer platanoides - Spitzahorn Acer pseudoplatanus - Bergahorn

Aesculus hippocastanum - Rosskastanie Fagus sylvatica - Rotbuche

Juglans regia - Walnuss Quercus petraea - Traubeneiche

Quercus robur - Stieleiche Salix alba - Silber-Weide

Tilia cordata - Winterlinde Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Bäume II. Ordnung:

Acer campestre - Feldahorn Carpinus betulus - Hainbuche

Malus sylvestris - Wildapfel Populus tremula - Espe

Prunus avium - Vogelkirsche Prunus padus - Traubenkirsche *

Pyrus pyraster - Wildbirne Sorbus aria - Mehlbeere

Sorbus aucuparia - Eberesche * Sorbus domestica - Speierling

Sorbus torminalis - Elsbeere

Sträucher:

Amelanchier ovalis - Felsen-Birne Berberis vulgaris - Berberitze *

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel * Corylus avellana - Waldhasel

Crataegus monogyna - Eingriff. Weißdorn Crataegus oxyacantha - Zweigriff.

Weißdorn

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen * Ligustrum vulgare - Rainweide *

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche * Prunus mahaleb - Weichselkirsche *

Prunus spinosa - Schlehe * Rhamnus frangula - Faulbaum *

Ribes alpinum - Johannisbeere Rosa arvensis - Feldrose

Rosa canina - Hundsrose Rosa rubiginosa - Weinrose

Rosa pimpinellifolia - Bibernellrose Salix cinerea - Grau-Weide

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder * Viburnum lantana - Wolliger

Schneeball *

Viburnum opulus - Wasserschneeball *

Kletter- und Rankpflanzen:

Hedera helix (Gemeiner Efeu) * Clematis-Arten (Waldrebe)

Lonicera-Arten (Geißblatt) * Hydrangea petiolaris 
(Kletterhortensie)

Parthenocissus tricuspidata (Wilder Wein) Polygonum aubertii 
(Schling-Knöterich)

Rosa-Arten (Kletterrosen) Vitis vinifera (Weinrebe).

* Nicht für die Pflanzung im Bereich von Kinderspielplätzen verwenden.

Die Verwendung von invasiven Neophyten, wie beispielsweise Eschen-Ahorn (Acer

negundo), Robinie (Robinia pseudoacacia) und Späte Traubenkirsche (Prunus

serotina), sowie von Nadelgehölzen ist unzulässig.
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Ausfertigungsvermerk

Auf Grund der §§ 1 (3) und 10 (1) des Baugesetzbuchs (BauGB) i. V. m. den §§ 5 und 51
der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Bad Homburg v.d.Höhe diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und
den textlichen Festsetzungen, am 30.03.2017 als Satzung beschlossen.

Die Übereinstimmung dieser Planausfertigung mit dem von der Stadtverordneten-
versammlung beschlossenen Bebauungsplan wird bestätigt. Das Bebauungsplanverfahren
wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Der Bebauungsplan wird
hiermit ausgefertigt.

Bad Homburg v.d. Höhe

den 03.04.2017                               (Siegel)                                           gez.                                                       
Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister

 

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung wurde am
10.04.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

In der Bekanntmachung wurde auf § 215 BauGB hingewiesen.

Der Bebauungsplan ist gemäß 10 (3) BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Forschungs- und Informations-Gesellschaft für Fach- und
Rechtsfragen der Raum- und Umweltplanung mbH

Planzeichenerklärung (PlanzV)

Hinweis über die Einsichtnahme in die

Rechtsgrundlagen und sonstigen Vorschriften

Die dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
DIN-Vorschriften u. dgl.) können während der Dienststunden im Technischen Rathaus der
Stadt Bad Homburg v.d.Höhe, Bahnhofstraße 16-18, in den Räumen des Fachbereichs
Stadtplanung/ Städtebau, im 3. OG eingesehen werden.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015
(BGBl. I S. 1722).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar
2011 (GVBl. I 2011 S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.
Dezember 2016 (GVBI. S. 294).
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